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Gesetz zur Änderung des Bestattungsgesetzes

A .  Z i e l s e t z u n g

Um vor allem für Mitglieder der israelitischen Religionsgemeinschaften sowie
Musliminnen und Muslime in Baden-Württemberg die Möglichkeit zur Aus übung
ihrer Kultur und Traditionen im Umgang mit Verstorbenen zu verbessern, soll das
Bestattungsrecht angepasst und modernisiert werden. Die Änderungen werden
von einem großen gesellschaftlichen Konsens getragen und dienen auch der ver-
stärkten Integration dieser Bevölkerungsgruppen.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

In den Fällen, in denen die Religionszugehörigkeit eine Bestattung ohne Sarg vor-
sieht, können die Verstorbenen in Tüchern erdbestattet werden. Die Pflicht zur
Bestattung in einem Sarg wird insofern aufgehoben. Ebenso wird die grundsätz -
liche Mindestdauer bis zur Bestattung aufgehoben, sodass auch im Regelfall die
Bestattung innerhalb kurzer Frist nach Eintreten des Todes möglich wird, wenn
dem Standesamt alle notwendigen Unterlagen vorliegen.

C .  A l t e r n a t i v e n

Beibehaltung der bisherigen Regelung.

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Für das Land und die Kommunen entstehen keine zusätzlichen Kosten.

E .  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung
zu erteilen:

Gesetz zur Änderung des 
Bestattungsgesetzes

Artikel 1

Änderung des Bestattungsgesetzes

Das Bestattungsgesetz vom 21. Juli 1970 (GBI. S. 395,
ber. S. 458), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni
2012 (GBI. S. 437), wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

     „Bestattungsgesetz“.

2. § 1 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

     „(3) Gemeinden und die in Absatz 2 genannten
Friedhofsträger können auch reine Urnenfriedhöfe
anlegen.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

     a)  In Absatz 1 werden die Wörter „die Erdbestat-
tung“ durch das Wort „Erdbestattungen“ ersetzt.

     b)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Fried-
höfe“ die Wörter „für Erdbestattungen“ eingefügt.

4. § 5 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

     „Sie darf bei Friedhöfen für Erdbestattungen nur ver-
sagt werden, wenn das Vorhaben den §§ 2 bis 4 oder
sons tigen Rechtsvorschriften nicht entspricht, bei rei-
nen Urnenfriedhöfen nach § 1 Absatz 3, wenn das
Vorhaben den §§ 2 und 3 oder sonstigen Rechtsvor-
schriften nicht entspricht.“

5. § 6 wird wie folgt geändert:

     a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

          aa)  In Satz 2 wird das Wort „Leichen“ durch das
Wort „Verstorbenen“ ersetzt.

          bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

                 „Sie beträgt bei Kindern, die vor Vollendung
des zweiten Lebensjahres gestorben sind,
mindestens sechs Jahre, bei Kindern, die vor
Vollendung des zehnten Lebensjahres gestor-
ben sind, mindestens zehn Jahre, im Übrigen
mindestens 15 Jahre (Mindestruhezeit).“
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     b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

          „(2) Nach Ablauf der Ruhezeit aufgefundene Ge-
beine (Überreste von Verstorbenen) und Urnen
mit Aschen Verstorbener sind in geeigneter Weise
innerhalb des Friedhofs oder auf Hoher See zu be-
statten. Dies gilt auch für Urnen, die auf reinen
Urnenfriedhöfen im Sinne des § 1 Absatz 3 bestat-
tet waren.“

6. In § 10 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Leichen
und“ durch die Wörter „Verstorbene in Erdgräbern
und Urnen mit“ ersetzt.

7. § 11 wird wie folgt gefasst:

                                              „§ 11

                       Nutzung privater Bestattungsplätze 
                                  zu anderen Zwecken

     Private Bestattungsplätze dürfen vor Ablauf der Ru-
hezeit anderen Zwecken nur zugeführt werden, wenn
Verstorbene in Erdgräbern und Urnen mit Aschen
Verstorbener, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen
ist, umgebettet worden sind. Aufgefundene Gebeine
und Urnen sind beizusetzen.“

8. In § 15 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Tote“ durch
das Wort „Verstorbene“ ersetzt.

9. In § 20 Absatz 1 werden die Wörter „Menschliche
Leichen und Totgeburten (Leichen)“ durch die
Wörter „Verstorbene und tot geborene Kinder“ er-
setzt.

10. § 22 wird wie folgt geändert:

     a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

          aa)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

                 „Die Leichenschau ist an entkleideten Ver-
storbenen an dem Ort vorzunehmen, an dem
der Tod eingetreten ist oder an dem sie aufge-
funden worden sind.“ 

          bb) In Satz 3 werden die Wörter „der Leiche“ und
„der entkleideten Leiche“ gestrichen.

          cc)  In Satz 5 werden die Wörter „Leiche sich be-
findet“ durch die Wörter „Verstorbenen sich
befinden“ ersetzt. 

     b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

          aa)  In Satz 1 werden die Wörter „um die Leiche
einer unbekannten Person“ durch die Wörter
„bei den Verstorbenen um unbekannte Perso-
nen“ ersetzt. 

          bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „soweit“
die Wörter „ihr oder“ eingefügt und die
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Wörter „der Leiche“ durch die Wörter „den
Verstorbenen“ ersetzt.

     c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

          aa)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

                 „Die Übermittlung der Inhalte des nicht ver -
trau lichen Teils der Todesbescheinigung kann
auch auf elektronischem Weg erfolgen.“

          bb) Im neuen Satz 3 Nummer 2 wird das Wort
„des“ durch das Wort „der“ ersetzt. 

11. § 23 wird wie folgt gefasst:

                                              „§ 23

                                     Auskunftspflicht

     Ärztinnen und Ärzte sowie Heilpraktikerinnen und
Heilpraktiker, die die Verstorbenen wegen einer dem
Tode vorausgegangenen Erkrankung behandelt ha-
ben, und die Angehörigen der Verstorbenen sind ver-
pflichtet, der Person, die die Leichenschau vor-
nimmt, über diese Erkrankung und die Todesumstän-
de Auskunft zu geben.“

12. In der Überschrift des zweiten Abschnitts wird das
Wort „Leichen“ durch das Wort „Verstorbenen“ ersetzt.

13. In § 25 wird das Wort „Leichen“ durch das Wort
„Verstorbenen“ ersetzt.

14. In § 26 wird das Wort „Leichen“ durch das Wort
„Verstorbene“ ersetzt.

15. § 27 wird wie folgt geändert:

     a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „muß jede
Leiche“ durch die Wörter „müssen Verstorbene“
und das Wort „wird“ durch das Wort „werden“ er-
setzt. 

     b)  In Absatz 3 werden die Wörter „die Leiche“ durch
das Wort „Verstorbene“ ersetzt. 

16. In § 28 Absatz 1 werden die Wörter „die Leiche eines
Unbekannten“ durch die Wörter „unbekannte Ver-
storbene“ ersetzt. 

17. § 29 wird wie folgt geändert:

     a)  In der Überschrift wird das Wort „Leichen“ durch
das Wort „Verstorbenen“ ersetzt.

     b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

          „(1) Verstorbene, die erdbestattet werden sollen,
dürfen nur konserviert oder einbalsamiert werden,
wenn für den vorgesehenen Bestattungsort (§ 33
Absatz 1) die Bestattung konservierter oder einbal-
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samierter Verstorbener zugelassen ist und wenn
nicht zu besorgen ist, dass diese innerhalb der 
Ruhezeit unzureichend verwesen. Dies gilt nicht,
wenn Verstorbene in das Ausland befördert wer-
den sollen.“ 

     c)  In Absatz 2 wird das Wort „Leichen“ durch das
Wort „Verstorbene“ ersetzt.

18. In der Überschrift des dritten Abschnitts wird das
Wort „Leichen“ durch das Wort „Verstorbenen“ er-
setzt.

19. § 30 wird wie folgt geändert:

     a)  Absätze 1 bis 3 werden wie folgt gefasst:

          „(1) Verstorbene müssen bestattet werden. Hierzu
zäh len auch alle tot geborenen Kinder und in der
Geburt verstorbenen Leibesfrüchte mit einem Ge-
wicht von mindestens 500 Gramm (Totgeburt). 

          (2) Fehlgeburten sind tot geborene Kinder und
wäh rend der Geburt verstorbene Leibesfrüchte mit
einem Gewicht unter 500 Gramm. Fehlgeburten
sind auf Verlangen eines Elternteils auf Kos ten der
Eltern zu bestatten; § 46 Absatz 4 und § 47 gelten
entsprechend. Ist die Geburt in einer Einrichtung
erfolgt, hat deren Träger sicherzustellen, dass min-
destens ein Elternteil auf diese Bestattungsmöglich-
keit hingewiesen wird. 

          (3) Jede aus einem Schwangerschaftsabbruch stam-
mende Leibesfrucht (Ungeborenes) gilt als Fehlge-
burt und ist als solche nach Absatz 2 Satz 2 und 3
zu behandeln. Liegt keine Erklärung mindestens 
eines Elternteils nach Absatz 2 Satz 2 vor, sind
Fehlgeburten und Ungeborene von den Einrichtun-
gen unter würdigen Bedingungen zu sammeln und
zu bestatten. Die Kosten hierfür trägt der Träger
der Einrichtung.“

     b)  Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4
und 5.

20. § 31 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

     „(2) Wird nicht oder nicht rechtzeitig für die Bestat-
tung gesorgt, so hat die zuständige Behörde diese an-
zuordnen oder auf Kosten der Bestattungspflichtigen
selbst zu veranlassen, wenn die Verstorbenen nicht
einem anatomischen Institut zugeführt werden.“ 

21. § 32 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

     a)  In Satz 1 werden die Wörter „einer Leiche“
durch das Wort „Verstorbener“ ersetzt.

     b)  In Satz 2 werden die Wörter „einer Leiche“
durch die Wörter „Verstorbener in einem Sarg“
ersetzt. 
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     c)  In Satz 4 wird die Angabe „§ 1“ durch die Angabe
„§ 2“ ersetzt.

22. In § 33 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 wird jeweils
das Wort „Leichen“ durch das Wort „Verstorbene“
ersetzt.

23. § 34 wird wie folgt geändert:

     a)  In Absatz 1 wird das Wort „Leichen“ durch das
Wort „Verstorbene“ und das Wort „Sterbebuch“
durch das Wort „Sterberegister“ ersetzt.

     b)  In Absatz 2 werden die Wörter „darf die Leiche“
durch die Wörter „dürfen die Verstorbenen“ er-
setzt.

     c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

          aa)  In Satz 1 wird das Wort „Leichen“ durch das
Wort „Verstorbene“ ersetzt.

          bb) In Satz 2 wird das Wort „Leichen“ durch das
Wort „Verstorbenen“ ersetzt.

          cc)  In Satz 3 werden die Wörter „darf die Leiche“
durch die Wörter „dürfen Verstorbene“ er-
setzt.

     d)  In Absatz 4 werden die Wörter „die Leiche einer
unbekannten Person“ durch die Wörter „unbe-
kannte Verstorbene“ ersetzt. 

24. § 35 wird wie folgt geändert:

     a)  In Absatz 1 wird das Wort „Leichen“ durch das
Wort „Verstorbene“ ersetzt.

     b)  In Absatz 2 werden die Wörter „die Leiche einer
unbekannten Person“ durch die Wörter „unbe-
kannte Verstorbene“ ersetzt.

25. § 36 wird wie folgt gefasst:

                                              „§ 36

                         Frühester Bestattungszeitpunkt

     (1) Verstorbene dürfen bestattet werden, wenn durch
ärztliche Leichenschau jede Möglichkeit eines Schein -
tods ausgeschlossen ist.

     (2) Die zuständige Behörde kann aus gesundheit -
lichen Gründen den Zeitpunkt der Bestattung anord-
nen.“

26. § 37 wird wie folgt geändert:

     a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

          aa)  In Satz 1 wird das Wort „Leichen“ durch das
Wort „Verstorbene“ ersetzt.
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          bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

                 „Treffen Verstorbene nach Ablauf dieser Frist
am Bestattungsort ein, so sind sie dort unver-
züglich zu bestatten.“

     b)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „eine 
Leiche“ durch das Wort „Verstorbene“ und das
Wort „ist“ durch das Wort „sind“ ersetzt.

27. In § 38 wird die Angabe „sowie § 36 Abs. 2“ ge -
strichen und die Angabe „Abs. 3“ durch die Angabe
„Absatz 2“ ersetzt.

28. § 39 wird wie folgt geändert:

     a)  In der Überschrift wird das Wort „Leichen“ durch
das Wort „Verstorbene“ ersetzt.

     b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

          „(1) Verstorbene dürfen nur in Särgen erdbestattet
werden. Für die Erdbestattung dürfen nur Holz-
särge verwendet werden, es sei denn, dass die
Verstorbenen in einem Metallsarg zum Bestat-
tungsort überführt werden müssen. In den Fällen,
in denen die Religionszugehörigkeit eine Bestat-
tung ohne Sarg vorsieht, können die Verstorbenen
in Tüchern erdbestattet werden, sofern keine ge-
sundheitlichen Gefahren zu befürchten sind. Für
den Transport Verstorbener bis zur Grabstätte
sind geschlossene Särge zu verwenden. § 13 der
Bestattungsverordnung bleibt unberührt.“

     c)  In Absatz 2 Halbsatz 1 und Nummer 2 sowie in
Absatz 5 wird jeweils das Wort „Leichen“ durch
das Wort „Verstorbene“ ersetzt.

29. In § 41 Satz 1 wird das Wort „Leichen“ durch das
Wort „Verstorbene“ ersetzt.

30. In der Überschrift des vierten Abschnitts wird das
Wort „Leichen“ durch das Wort „Verstorbene“ er-
setzt.

31. § 42 wird wie folgt geändert:

     a)  In Absatz 1 wird das Wort „Leichen“ durch das
Wort „Verstorbene“ ersetzt.

     b)  In Absatz 2 bis 4 wird jeweils das Wort „Leichen“
durch das Wort „Verstorbenen“ ersetzt.

32. In der Überschrift des fünften Abschnitts wird das
Wort „Leichenbeförderung“ durch die Wörter „Be-
förderung von Verstorbenen“ ersetzt.

33. § 43 wird wie folgt geändert:

     a)  In Absatz 1 wird das Wort „Leichen“ durch das
Wort „Verstorbene“ ersetzt.
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     b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

          „(2) Zur Beförderung vom Sterbeort an einen 
anderen Ort innerhalb von Baden-Württemberg
kann auch eine blick- und flüssigkeitsdichte Um-
hüllung verwendet werden.“

     c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und Satz 1
wie folgt gefasst:

          „Sollen Verstorbene zum Zweck der Feuerbestat-
tung in ein anderes Bundesland oder in Orte
außerhalb Deutschlands befördert werden, muss
vor der Beförderung eine zweite Leichenschau
durchgeführt werden.“

34. § 44 wird wie folgt geändert:

     a)  In Absatz 1 und 3 wird jeweils das Wort „Leichen“
durch das Wort „Verstorbene“ ersetzt.

     b)  In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „der 
Leiche“ durch das Wort „Verstorbener“ ersetzt.

35. § 45 wird wie folgt geändert:

     a)  In der Überschrift und in Absatz 1 wird jeweils das
Wort „Leichen“ durch das Wort „Verstorbene“ er-
setzt.

     b)  In Absatz 2 werden die Wörter „Wird eine Leiche“
durch die Wörter „Werden Verstorbene“ ersetzt. 

36. § 46 wird wie folgt geändert:

     a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

          aa)  In Satz 1 wird das Wort „Leichen“ durch das
Wort „Verstorbene“ ersetzt.

          bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

                 „Die Beurkundung des Sterbefalls durch das
Standesamt kann für die Beförderung von
Verstorbenen durch eine Bescheinigung dar -
über, dass der Sterbefall angezeigt, aber noch
nicht beurkundet wurde, ersetzt werden (§ 7
Personenstandsverordnung).“

     b)  In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Leichen“ durch
das Wort „Verstorbene“ ersetzt.

     c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

          „(4) Werden Verstorbene zum Zweck der Erdbe-
stattung in ein anderes Bundesland oder in Orte
außerhalb Deutschlands befördert, muss der zu-
ständigen Behörde des Sterbeorts gegenüber ge-
währleistet sein, dass diese am vorgesehenen Ort
erdbestattet werden.“

37. § 47 wird wie folgt geändert:

     a)  In der Überschrift wird das Wort „Leichenwagen“
durch das Wort „Bestattungskraftwagen“ ersetzt.
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     b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

          „(1) Verstorbene dürfen im Straßenverkehr nur
mit Bestattungskraftwagen befördert werden.“

     c)  In Absatz 3 werden das Wort „Leichenwagen“
durch das Wort „Bestattungskraftwagen“ und das
Wort „Leichenbeförderung“ durch die Wörter
„Beförderung von Verstorbenen“ ersetzt.

38. In der Überschrift des § 48 und in § 48 wird jeweils
das Wort „Leichen“ durch das Wort „Verstorbenen“
ersetzt.

39. § 49 wird wie folgt geändert:

     a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

          aa)  In Nummer 9 wird das Wort „Leichen“ durch
„Verstorbenen“ ersetzt.

          bb) In Nummer 10 wird das Wort „Leichen“ durch
„Verstorbene“ ersetzt.

          cc)  In Nummer 12 werden die Wörter „eine Lei-
che“ durch das Wort „Verstorbene“ ersetzt. 

          dd) In Nummer 14 wird die Angabe „Abs. 3“ durch
die Angabe „Absatz 4“ ersetzt.

          ee)  In Nummer 15 wird die Angabe „Abs. 4“ durch
die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.

          ff)   In Nummer 18 werden die Wörter „eine Lei-
che“ durch das Wort „Verstorbene“ ersetzt.

          gg) In Nummer 20 werden die Wörter „eine Lei-
che vorzeitig (§ 36) oder“ durch das Wort
„Verstorbene“ ersetzt.

          hh) In Nummer 21 werden die Wörter „der Lei-
che“ durch das Wort „Verstorbener“ und die
Angabe „Abs. 3“ durch die Angabe „Absatz 2“
ersetzt.

          ii)   In Nummer 22 bis 24 werden jeweils die
Wörter „eine Leiche“ durch das Wort „Ver-
storbene“ ersetzt.

          jj)   Die bisherige Nummer 27 wird Nummer 26
und die Wörter „eine Leiche“ werden durch
das Wort „Verstor bene“ sowie das Wort „Lei-
chenwagen“ durch das Wort „Bestattungs-
kraftwagen“ ersetzt.

     b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

          aa)  In Nummer 1 werden die Wörter „die Leiche
sich“ durch die Wörter „sich die Verstor -
bene oder der Verstorbene“ ersetzt.

          bb) In Nummer 3 wird das Wort „Leichen“ durch
„Verstorbene“ ersetzt.
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40. § 50 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

     a)  In Nummer 6, 10, 12 und 12 Buchstabe a wird je-
weils das Wort „Leichen“ durch das Wort „Ver-
storbenen“ ersetzt.

     b)  In Nummer 12 Buchstabe d wird das Wort „Lei-
chenwagen“ durch das Wort „Bestattungskraftwa-
gen“ ersetzt.

41. In § 53 werden die Wörter „Ministerium für Arbeit
und Soziales“ durch das Wort „Sozialministerium“
ersetzt.

42. § 54 wird wie folgt geändert:

     a)  In Nummer 1 wird das Wort „Leichenbeförde-
rung“ durch die Wörter „Beförderung von Ver-
storbenen“ ersetzt.

     b)  In Nummer 2 wird das Wort „Leichen“ durch das
Wort „Verstorbenen“ ersetzt.

     c)  In Nummer 3 werden die Wörter „radioaktiven 
Leichen“ durch die Wörter „radioaktiv verstrahl-
ten Verstorbenen“ ersetzt. 

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ........................ 2014 in Kraft.

03. 01. 2014

Hauk, Klenk 

und Fraktion

Sitzmann, Lucha 

und Fraktion

Schmiedel, Reusch-Frey, Wölfle

und Fraktion 

Dr. Rülke, Haußmann

und Fraktion
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Die am 15. Oktober 2012 gemeinsam von Sozialausschuss und Integrationsaus-
schuss durchgeführte Anhörung von Experten der Kommunen, der Diözesen und
Landeskirchen, der israelitischen und muslimischen Religionsgemeinschaften, der
Bestatter und Friedhofsverwalter sowie der Wissenschaft zum Thema „Bestat-
tungsformen anderer Kulturen und Religionen“ hat zu der Erkenntnis geführt,
dass die bisherigen Regelungen zur Bestattung mit breiter Zustimmung durch eine
zunehmende Vielfalt der in Baden-Württemberg gelebten Kulturen und Religio-
nen abgelöst werden.

Quantitativ relevant ist dabei die Problematik muslimischer Verstorbener. Tradi-
tionelle muslimische Bestattungen sind in Baden-Württemberg nicht durchführbar.
Dies ist ein Grund, warum eine Vielzahl Verstorbener der ersten Zuwanderergene-
ration in ihre Herkunftsländer überführt wird. Für diejenigen, die hier aber eine
neue Heimat gefunden haben und mit ihren Familien auf Dauer in Baden-Würt-
temberg bleiben wollen, ist dies keine befriedigende Lösung. Das gilt erst recht für
die in Baden-Württemberg geborenen Musliminnen und Muslime, welche zu 
einem großen Anteil auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Denn für 
diese ist das Herkunftsland Baden-Württemberg. Ein unnötiges Festhalten an den
bisherigen Regelungen ist auch im Hinblick auf die angestrebte stärkere Integra -
tion der über 600 000 in Baden-Württemberg lebenden Musliminnen und Muslime
nicht zielführend. Auch die knapp 10 000 Angehörigen der israelitischen Reli -
gionsgemeinschaften in Baden-Württemberg stoßen wie die Muslime insbesondere
bei den Möglichkeiten für eine zeitnahe Bestattung auf Probleme, ihre Reli gion
und Traditionen mit dem hier geltenden Bestattungsrecht zu verbinden.

Nach der Anhörung besteht im baden-württembergischen Landtag fraktionsüber-
greifend Konsens, die Regelungen im Bestattungsgesetz auf die gesundheitlichen
und forensischen Kernbereiche (z. B. Leichenschau) zu konzentrieren und damit
den unterschiedlichen kulturellen und religiösen Bedürfnissen besser Rechnung
zu tragen. Die Ausgestaltung von Bestattungen wird vermehrt dem Dialog vor Ort
und der anschließenden Konkretisierung in den Friedhofssatzungen überlassen.
Eine Lockerung der bisherigen Regularien des Bestattungsgesetzes bedeutet
nicht, dass bisher in Baden-Württemberg gepflegte und gelebte Rituale – deren
Bedeutung für die Trauerarbeit nicht unterschätzt werden darf – aufgegeben wer-
den müssten. Zielsetzung der Novellierung ist es vielmehr, Mitbürgerinnen und
Mitbürgern die Möglichkeit zu geben, ihre Kultur im Umgang mit Verstorbenen
umzusetzen und zum Ausdruck zu bringen. Richtungsweisend ist der ausdrück-
lich verfügte oder mutmaßliche Wille des Verstorbenen hinsichtlich des Orts und
der Art und Weise seiner Bestattung.

Die Änderung des Bestattungsgesetzes vollzieht hierbei notwendige inhaltliche
Anpassungen des Bestattungsgesetzes und wird damit vor allem der Vielfalt der
Kulturen und Religionen, aber auch dem Bedürfnis nach alternativen Bestattungs-
plätzen gerecht. 

Eine begriffliche Änderung erfolgt mit dem Ersatz des Wortes „Leiche“ durch das
Wort „Verstorbene“ oder „Verstorbener“. Diese Änderung stellt eine erheblich
bessere Basis für den im gesellschaftlichen Konsens geforderten würdigen Um-
gang mit Toten dar. Deshalb wird auch die Gesetzesbezeichnung „Gesetz über
das Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz – BestattG)“ durch die be-
reits in der Praxis gebräuchliche Bezeichnung „Bestattungsgesetz“, die bisherige
Kurzbezeichnung, ersetzt. Kombinierte Begriffe wie „Leichenschau“ werden je-
doch beibehalten, weil sie länderübergreifend belegt sind.

Keine Änderung erfolgt in Bezug auf die Verpflichtung, Bestattungen auf Fried-
höfen durchzuführen und die Mindestruhezeit einzuhalten. Diese ist abhängig von
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der Bodenbeschaffenheit und beträgt in der Regel 15 bis 20 Jahre und wird für je-
den Friedhof unter Beteiligung des zuständigen Gesundheitsamts festgelegt. 

Ebenso enthält der Gesetzesentwurf keine konkreten Regelungen zur „ewigen 
Ruhe“, die sowohl zu den islamischen als auch zu den jüdischen Bestattungs -
regeln gehört und in der Anhörung thematisiert wurde. Die Träger der Friedhöfe
können bereits nach geltendem Recht die in der Friedhofssatzung festgelegten
Fristen für Wahlgräber verlängern oder ein Recht auf Anschlussverlängerung ein-
räumen. Dies kann vor Ort in einer Vereinbarung mit den religiösen Gemein-
schaften beziehungsweise mit der Ausweisung eines muslimischen oder jüdischen
Gräberfeldes ausgestaltet werden, wie es von einigen Kommunen in Baden-Würt-
temberg bereits praktiziert wird.

In die kommunale Selbstverwaltung wird durch die Gesetzesänderung nicht ein-
gegriffen. Die Kommunen können aber durch eigene Entscheidungen – insbeson-
dere durch die Änderungen ihrer Satzungen – entsprechende Regelungen aufneh-
men. Vergleichbares gilt für die Träger der kirchlichen Friedhöfe. Sofern eine
muslimische Religionsgemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts an-
erkannt wird, kann diese auch Träger eines Friedhofs werden.

Aus der Praxis sich ergebende notwendige Konkretisierungen und Klarstellungen
dienen der Rechtssicherheit. 

Alternativen:

Festhalten am bisherigen Recht.

Zu erwartende Kosten:

Für das Land und die Kommunen entstehen keine zusätzlichen Kosten.

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Der weitgehende Verzicht auf den Begriff „Leiche“ wird in der Gesetzesbezeich-
nung nachvollzogen.

Zu Nummer 2 (§ 1 Absatz 3 [neu] – Urnenfriedhöfe)

Die Friedhofspflicht für Urnen wird beibehalten. Urnen können wie bisher auf
Friedhöfen, die auch für Erdbestattungen genehmigt sind, bestattet werden. Es
wird aber im Sinne eines erweiterten Friedhofsverständnisses zusätzlich die Mög-
lichkeit geschaffen, reine Urnenfriedhöfe einzurichten, die im Rahmen eines 
erleichterten Genehmigungsverfahrens die Voraussetzungen für Erdbestattungen
(z. B. Bodenbeschaffenheit, Grundwasser) nicht erfüllen müssen.

Denkbar ist die Bestattung von Urnen beispielsweise in Kolumbarien in Kirchenge-
bäuden oder anderen öffentlich zugänglichen Räumen, die eine würdevolle Aufbe-
wahrung von Urnen sicherstellen und eine angemessene Umgebung für die Trauer
der Hinterbliebenen gewährleisten. Die Trägerschaft derartiger Urnenfriedhöfe wird
wie bei Friedhöfen für Erdbestattungen auf Kommunen oder Kirchen und Kirchen-
gemeinden sowie Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die Körper-
schaften des öffentlichen Rechts sind, beschränkt. Die Träger von Friedhöfen, auch
von Urnenfriedhöfen, sind dafür verantwortlich, dass Urnen (z. B. bei Umzug der
Hinterbliebenen) nur an andere Friedhöfe oder Urnenfriedhöfe weitergegeben wer-
den. Eine Aushändigung von Urnen an Angehörige ist nicht vorgesehen.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 4543

14

Zu Nummer 3 (§ 4)

Die Konkretisierung stellt klar, dass für Friedhöfe für Erdbestattungen andere
Vorgaben hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit und Lage gelten als für Urnen-
friedhöfe.

Zu Nummer 4 (§ 5 Absatz 2 Satz 2)

Die Konkretisierung stellt klar, dass für Urnenfriedhöfe im Sinne des § 1 Absatz 3
im Hinblick z. B. auf Bodenbeschaffenheit und Grundwasser erleichterte Geneh-
migungsverfahren anzuwenden sind. Die Genehmigung darf auch bei einem Inte -
ressenkonflikt mit der jeweiligen Kommune nur versagt werden, wenn geltende
Rechtsvorschriften nicht eingehalten werden.

Zu Nummer 5 (§ 6)

Zu Buchstabe a)

Redaktionelle Änderungen.

Zu Buchstabe b)

Die Vorschrift stellt klar, dass nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Urnen
mit Aschen Verstorbener in gleicher Weise innerhalb des Friedhofs zu bestatten
sind wie aufgefundene Gebeine von Verstorbenen. Bei Verwendung von sog.
Bio-Urnen entfällt die Bestattung, weil diese sich bereits nach wenigen Jahren
zersetzen.

Zu Nummer 6 (§ 10 Absatz 2 Satz 2)

Der Umgang mit Verstorbenen in Erdgräbern und noch vorhandenen Urnen mit
Aschen Verstorbener vor Ablauf der Ruhezeit bei Umbettungen wird konkreti-
siert. Dabei wird impliziert, dass bei Verwendung von Bio-Urnen möglicherweise
keine Reste mehr vorhanden sind, die umgebettet werden müssten.

Zu Nummer 7 (§ 11)

Der Umgang mit Verstorbenen in Erdgräbern und noch vorhandenen Urnen mit
Aschen Verstorbener bei Umbettungen zur Nutzung privater Bestattungsplätze zu
anderen Zwecken wird konkretisiert. Dabei wird impliziert, dass bei Verwendung
von Bio-Urnen möglicherweise keine Reste mehr vorhanden sind, die umgebettet
werden müssten.

Zu Nummer 8 (§ 15 Absatz 1 Satz 2)

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 9 (§ 20 Absatz 1)

„Verstorbene“ sind auch Neugeborene mit einem Geburtsgewicht von unter 500
Gramm, die nach der Geburt Lebenszeichen aufgewiesen hatten.
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Zu Nummer 10 (§ 22)

Zu Buchstabe a) und b)

Redaktionelle Änderungen.

Zu Buchstabe c)

Derzeit wird länderübergreifend eine Formulierung für eine Rechtsgrundlage er-
arbeitet, um die personenbezogenen Daten der Todesbescheinigung auch auf elek-
tronischem Weg übermitteln zu können. Das Programm „X-Personenstand“ wird
bereits von den Meldebehörden verwendet und soll die Weitergabe der Daten der
Todesbescheinigung vereinfachen.

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 11 (§ 23)

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 12

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 13 (§ 25)

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 14 bis Nummer 17 (§§ 26 bis 29)

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 18

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 19 (§ 30)

Redaktionelle Änderungen. Zur besseren Verständlichkeit endet der bisherige Ab-
satz 2 nach Satz 2. Der Verweis auf die §§ 46 und (neu) 47 soll verdeutlichen,
dass, wenn Eltern sich gegen eine anonyme Sammelbestattung durch die Einrich-
tung und für eine individuelle Bestattung auf eigene Kosten entscheiden, auch für
die Beförderung von Fehlgeburten die Regelungen des Bestattungsgesetzes gelten.

Die bisherigen Sätze 3, 4 und 5 werden zu Absatz 3. Die folgenden Absätze wer-
den entsprechend angepasst. 

Zu Nummer 20 (§ 31 Absatz 2)

Redaktionelle Änderung.
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Zu Nummer 21 (§ 32 Absatz 2)

Zu Buchstabe a)

Redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b)

Redaktionelle Änderung und Klarstellung, dass die Einäscherung von Verstorbe-
nen nur im Sarg erfolgen darf.

Zu Nummer 22 (§ 33)

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 23 (§ 34)

Anpassung an § 31 Personenstandsgesetz. Redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 24 (§ 35)

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 25

Zu Absatz 1

Das Bestattungsgesetz schreibt bisher vor, dass Leichen frühestens 48 Stunden
nach Eintritt des Todes bestattet werden dürfen. Diese Wartefrist ist historisch
durch Unsicherheiten bei der nichtärztlichen Leichenschau und die Furcht be-
dingt, Scheintote zu bestatten. Dies ist aus heutiger Sicht nicht mehr geboten, weil
durch die verbindliche ärztliche Leichenschau ein Scheintod zweifelsfrei ausge-
schlossen werden kann. Deshalb lässt das Bestattungsgesetz schon heute eine
frühere Bestattung als Ausnahmeregelung zu.

Künftig entfällt die Vorgabe einer Mindestzeit und die Erdbestattung ist ab der er-
folgten ärztlichen Leichenschau möglich. Dies dient insbesondere der Integration
von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die Religionen angehören, die eine Bestat-
tung möglichst noch am Todestag vorsehen. Ob die Bestattung innerhalb von 
24 Stunden erfolgen kann, wie es beispielsweise die jüdische und die muslimische
Religion vorschreibt, ist meist auch eine organisatorische Frage. An Wochenen-
den und Feiertagen haben Standesämter in der Regel nicht geöffnet; die Bestat-
tung bzw. Überführung verzögert sich entsprechend. Ferner liegen notwendige
Unterlagen (z. B. Geburtsurkunde) nicht immer in deutscher Sprache vor und
müssen erst übersetzt werden. 

Inwieweit Standesämter bereit sind, eine (evtl. kreisbezogene) Bereitschaftsrege-
lung einzuführen, innerhalb derer auf der Grundlage von § 7 Personenstandsver-
ordnung eine Bescheinigung darüber ausgestellt wird, „dass der Personenstands-
fall angezeigt wurde, aber noch nicht beurkundet werden konnte“, und dann be-
stattet werden kann, muss außerhalb des Bestattungsgesetzes geklärt werden. 

Nach dem Arbeitszeitgesetz und dem Feiertagsgesetz ist eine Bestattung am
Sonntag grundsätzlich zulässig, sofern dafür religiöse Gründe geltend gemacht
werden können.

Für die Feuerbestattung bleibt die gesetzliche Vorgabe einer zweiten Leichen-
schau erhalten, weil eine Kremation juristisch eine Beweismittelvernichtung dar-
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stellt und deshalb aus Gründen der Rechtssicherheit das Vier-Augen-Prinzip bei
der Feststellung der Todesart erforderlich bleibt. 

Redaktionelle Anpassung.

Zu Absatz 2

Sofern von Verstorbenen Gesundheitsgefahren ausgehen können, muss die zu-
ständige Behörde die Möglichkeit haben, den Bestattungszeitpunkt festzulegen.

Zu Nummer 26 (§ 37)

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 27 (§ 38)

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 28 (§ 39)

Zu Buchstabe a)

Redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b)

Für die Erdbestattung wird die Sargpflicht aufgehoben und aus religiösen Grün-
den die Möglichkeit einer Bestattung in Tüchern eröffnet. Dies dient insbesondere
der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit islamischer Religionszu-
gehörigkeit. Für eine Erdbestattung in Tüchern ohne Sarg ist allein der ausdrück-
lich verfügte Wille der Verstorbenen oder der durch die Bestattungspflichtigen
geäußerte mutmaßliche Wille Verstorbener, ohne Sarg bestattet zu werden, ent-
scheidend. 

Aus seuchenhygienischen Aspekten bestehen gegen die Aufhebung der Sarg -
pflicht keine Bedenken; die zuständige Gesundheitsbehörde kann aber im Einzel-
fall aus Gründen des Infektionsschutzes die Verwendung eines Sarges anordnen.
Die Mindestruhezeit wird sich nicht verändern, da der Verwesungsprozess in viel
größerem Ausmaß von der Luftdurchlässigkeit des Erdbodens als von der im Sarg
enthaltenen Luftmenge beeinflusst wird.

Konsequenterweise sollten vom Friedhofsträger auch entsprechende Einrichtun-
gen zur Durchführung islamischer Bestattungsriten (z. B. Waschung) vorgehalten
werden. 

Die Abschaffung der Sargpflicht hat keinen Einfluss auf die Bestattungspraxis bei
jüdischen Verstorbenen. Die Vertreter der Jüdischen Gemeinden haben bei der
Öffentlichen Anhörung am 15. Oktober 2012 im Landtag berichtet, dass jüdische
Verstorbene außerhalb von Israel (in der Diaspora) grundsätzlich in einem Sarg 
– möglichst in einem separaten Gräberfeld – bestattet werden. Es ist auch nicht
davon auszugehen, dass sich die traditionelle Bestattungspraxis katholischer,
protes tantischer oder orthodoxer Christen durch die Abschaffung der Sargpflicht
wesentlich ändert; dies gilt auch für Verstorbene ohne Religionszugehörigkeit. 

Für den Transport der Verstorbenen zur Grabstätte wird aus hygienischen Grün-
den die Sargpflicht beibehalten. Vertreter der muslimischen Verbände haben bei
der Anhörung am 15. Oktober 2012 deutlich gemacht, dass hierüber kein Dissens
besteht.
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Zu Buchstabe c)

Redaktionelle Änderungen.

Zu Nummer 29 (§ 41 Satz 1)

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 30

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 31 (§ 42)

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 32

Redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 33 (§ 43)

Zu Buchstabe a)

Redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b) (§ 43 Absatz 2 [neu])

Aus Arbeitsschutzgründen (z. B. enge Treppenhäuser) wird es Bestattern einge-
räumt, Verstorbene vom Sterbeort auch in einer blick- und flüssigkeitsdichten
Umhüllung auf einer Trage abzuholen und entweder zum Bestattungsunterneh-
men oder in die Leichenhalle zu befördern. Ein Transport Verstorbener in andere
(Bundes-)Länder mit dieser Methode ist jedoch nicht zulässig.

Zu Buchstabe c)

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 34 (§ 44)

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 35 (§ 45)

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 36 (§ 46)

Zu Buchstabe a)

Eine Beförderung von Verstorbenen ist vor Beurkundung des Sterbefalls mit einer
Bescheinigung darüber, dass der Sterbefall angezeigt wurde, auf der Grundlage
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des § 7 Personenstandsverordnung schon jetzt möglich. Die deklaratorische Auf-
nahme ins Gesetz soll hier Unklarheiten beseitigen. Die Regelung bedeutet nicht,
dass auf die Beurkundung des Sterbefalls oder auf die Vorlage der Sterbeurkunde
komplett verzichtet werden könnte. 

Redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b) und c)

Redaktionelle Änderungen.

Zu Nummer 37 (§ 47)

Zu Buchstabe a) und b)

Der Begriff „Leichenwagen“ wird durch den allgemein verwendeten neuen Be-
griff „Bestattungskraftwagen“ nach DIN 75081 ersetzt. 

Die bisherige Regelung lässt eine Beförderung innerhalb der Gemeinde zu; sie ist
aber praktisch nicht relevant und kann damit gestrichen werden. Damit ist die Be-
förderung in jedem Fall mit einem Bestattungskraftwagen durchzuführen. 

Zu Buchstabe c)

Redaktionelle Änderungen.

Zu Nummer 38 bis Nummer 42 (§§ 48 bis 50, §§ 53 und 54)

Redaktionelle Änderungen.
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